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43- Stück.
Cassel den - 4 — October 1308 .

Bekanntmachung.
 Da die Reinigung der Straßen in hiesiger Residenz - Stabt der oftmaligen Anweisunge»

ohugeachtet von vielen Einwohnern öfters ganz unterlassen, oder nicht ordnungsmäsig vorge
nommen wird; so siehet man sich von Polizey wegen gcnöthiget, hierdurch bekannt zu mache«.
Laß diejenige Dienst-Mägde, oder sonstige Personen, welchen das Straßenkehren obliegt,
künftighin bey jedem Unterlassungsfall mit ein- oder mehrtägiger Gefängniß - Strafe belegt

 werden sollen, und versieht man sich daher zu den resp. Brod-Herrschaften, daß sie ihr Ge
 sinde um Abwendung dieses nothwendigen und unerläßlichen Zwangmittcls zum orbnungsmäsi-
geu Straßenkehren nachdrücklichst anhalten werden. Cassel den gten October 1808.

 Der Maire der Residenz,
öreyh. von Canstein. *

Vorladungen der Gläubiger.
r) Vermöge von Königl. Distrikts - Tribunal zu Cassel erhaltenen gnädigen Auftrags werbe«

sämtliche Gläubiger des Einwohner und Ackermann- Henrich Brebe und dessen Vater, Chri
stoph Brede zu Mosheim hierdurch edictaliter aufgefordert, indem auf Drontag den rgten
November k. I. bestimmten Termin vor dem Friedrnsgericht zu Grnsungen in Person,' ober
durch special.Bevollmächtigte zu Einleitung eines gütlichen Vergleichs zu erscheinen, des En

 des ihre Forderungen jeder Art zu verificiren, in dessen Entstehung aber zu gewärtigen, da
 zu Vermeydung des sonst bey übersteigenden Schulden entstehenden förmlichen Concurses auß
den überwiegenden Theil der Haupte Creditorrn zu Einleitung der Güte dem ohngehiudert
Rücksicht genommen werden soll. Gensungen den Säten September 1508.

^ P. tU. Wiegand, Friedensrichter.
S) Nachdem auS Vergleichung des Vermögens - Bestandes des Herrschaftlichen ConductorS

Deppe zu Wichmannshausen mit seinen Schulden hervorgehet, daß jenes.zu Trlgung dieser
nicht anreichen dürfe, und man daunenhero nöthig findet, die Schulden desselben zu untersu
 chen; So werden sämtliche Glarrbiger des gedachten Eonductors Deppe hierdurch eingela
den , Freytag den stcn December Vormittags 9 Uhr in Person ober durch legitimirte An
wälde vor dem König!. Tribunal zu erscheinen und so gewiß ihre Forderungen zu liquidier«,
als bey dessen Entstehung ohnfehlbar zu erwarten, daß sie damit präcludirt und von diese«
Verfahren abgewiesen werden. Eschwege den sbten September j8o8.-

Aus 2&amp;. w. Distrikts-Tribunal fcaf. SchZdde.
3) Wer au dem Schuhmacher Christian Reyer dahier irgend etwas z» fordern hckt, mvß

Mitwocheu den yten November Vormittags bey Strafe der Abweisung seine Forderung vor
dem hiesigen Friedensgericht liquibiren, und wegen des einzugehenden Vergleichs erkläre«.
Rotenburg an der Fulda denken October i8c&gt;8.

v ' Friedensgerichtswegen. O. S* Gleim. Vig, coiaaiiss.
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